
Berichte an die Hauptversammlung: 

1. Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß §§ 203 Abs. 2, 
186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für die Ermächtigung zum Ausschluss des 
Bezugsrechts 

Tagesordnungspunkt 1 enthält den Vorschlag, das alte genehmigte Kapital aufzuheben 

und an dessen Stelle ein neues genehmigtes Kapital treten zu lassen. Dazu soll der 

Vorstand der Gesellschaft erneut ermächtigt werden, das Grundkapital der Gesellschaft 

unter bestimmten Voraussetzungen und bis zu einem bestimmten Nennbetrag durch 

Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen zu erhöhen. Hierzu hat der Vorstand gemäß §§ 203 

Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für diese 

Ermächtigung und die mit dieser Ermächtigung verbundenen Ausschlüsse des 

Bezugsrechts erstattet. 

Dieser Bericht liegt vom Tage der Einberufung dieser Hauptversammlung an in den 

Geschäftsräumen der MERIDIO Vermögensverwaltung AG, Gustav-Heinemann-Ufer 56, 

D-50968 Köln, und auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die 

Aktionäre aus. Zudem kann der Bericht auch im Internet unter www.meridio.de (Investor 

Relations, Hauptversammlungen) eingesehen werden. Er wird den Aktionären auf Anfrage 

auch unverzüglich und kostenlos in Kopie zugesandt.  

Altes Genehmigtes Kapital 2007/I und Anlass für die Änderung 

Der Vorstand der Gesellschaft wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08. 

August 2007 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis 

zu EUR 1.086.562,00 durch Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der 

Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann. Von dieser Ermächtigung 

wurde teilweise Gebrauch gemacht. 

Es soll vorgeschlagen werden, dieses genehmigte Kapital aufzuheben und durch eine neue 

Ermächtigung zu ersetzen, damit der Vorstand weiterhin in vollem Umfang über die 

notwendigen Instrumente der Kapitalbeschaffung verfügt und auch künftig die 

Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft den geschäftlichen Erfordernissen anpassen 

kann. Die Gesellschaft soll damit in die Lage versetzt werden, kurzfristig auf auftretende 

Finanzierungserfordernisse reagieren zu können.  

Neues Genehmigtes Kapital 2009 und damit verbundene Vorteile für die Gesellschaft 

Es soll ein neues genehmigtes Kapital bis zu einer Höhe von insgesamt EUR 1.500.000,00 

geschaffen werden (Genehmigtes Kapital 2009). 

Das Genehmigte Kapital 2009 ermächtigt den Vorstand, das Grundkapital der Gesellschaft 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Eintragung dieses 



Genehmigten Kapitals 2009 in das Handelsregister einmal oder mehrmals um bis zu 

insgesamt EUR 1.500.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.500.000 neuen Stückaktien 

gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen und hierbei das Bezugsrecht der Aktionäre 

aus bestimmten Gründen auszuschließen, die im Folgenden erläutert werden. 

Die Ermächtigung soll die gesetzlich längstmögliche Frist von 5 Jahren ausschöpfen. Die 

fünfjährige Frist ist von dem Zeitpunkt der Eintragung der Satzungsänderung an zu 

berechnen. 

Ausschluss des Bezugsrechts 

Bei den Gründen für den Ausschluss des Bezugsrechts ist zu differenzieren zwischen den 

einzelnen Gründen für den Ausschluss des Bezugsrechts. 

Der Vorstand soll bei der Schaffung des Genehmigten Kapitals 2009 ermächtigt werden, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

(a) um Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 

(b) wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und die Volumenvorgaben und 

die weiteren Anforderungen für einen Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG erfüllt sind, oder 

(c) wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen erfolgt.  

Spitzenbeträge (a) 

Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge nach Buchstabe (a) ist erforderlich, 

um ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis darstellen zu können. Spitzenbeträge 

können sich aus dem jeweiligen Verhältnis des Emissionsvolumens zum Bezugsverhältnis 

ergeben. Der Wert von Spitzenbeträgen je Aktionär ist in der Regel gering, der Aufwand für 

die Ausgabe von Aktien ohne einen Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge dagegen 

erheblich. Der Ausschluss dient daher der Praktikabilität und der erleichterten 

Durchführung der Aktienausgabe. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 

ausgeschlossenen Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger 

Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der danach entstehende 

Verwässerungseffekt für die Altaktionäre ist aufgrund der Beschränkung auf 

Spitzenbeträge gering. Nach Abwägung der genannten Umstände hält der Vorstand 

deshalb den Ausschluss des Bezugsrechts für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den 

Aktionären für angemessen. 

10%-Grenze (b) 

Nach der Ermächtigung gemäß Buchstabe (b) kann das Bezugsrecht dann 

ausgeschlossen werden, wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und die 

Volumenvorgaben und die weiteren Anforderungen für einen vereinfachten 

Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfüllt sind. Nach dieser Regelung 



ist ein Ausschluss des Bezugsrechts insbesondere dann zulässig, wenn die 

Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10% des Grundkapitals nicht übersteigt und der 

Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Diese Vorgaben sind in 

der vorgeschlagenen Ermächtigung berücksichtigt worden. Die vorgeschlagene Möglichkeit 

des Bezugsrechtsausschlusses soll die Verwaltung in die Lage versetzen, kurzfristig 

künftige Börsensituationen auszunutzen und dabei durch eine marktnahe Preisfestsetzung 

einen möglichst hohen Bezugspreis und damit eine größtmögliche Stärkung der 

Eigenkapitalbasis zu erreichen. Eine derartige Kapitalerhöhung führt wegen der 

schnelleren Handlungsmöglichkeit erfahrungsgemäß zu einem höheren Mittelzufluss als 

eine vergleichbare Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre. Auch die Beteiligung 

von institutionellen Investoren an der Gesellschaft kann hierdurch gezielt ermöglicht 

werden. Deshalb liegt diese Variante im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und 

der Aktionäre. Es kommt zwar dadurch zu einer Verwässerung in Form einer Verringerung 

der relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen 

Aktionäre. Allerdings haben Aktionäre, die ihre relative Beteiligungsquote und ihren 

relativen Stimmrechtsanteil erhalten möchten, die Möglichkeit, die hierfür erforderliche 

Aktienzahl über die Börse zu annähernd gleichen Kursen zu erwerben. Nach Abwägung 

der genannten Umstände hält der Vorstand den Ausschluss des Bezugsrechts daher für 

sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für angemessen. 

Sacheinlagen (c) 

Nach der Ermächtigung gemäß Buchstabe (c) kann das Bezugsrecht auch bei 

Sachkapitalerhöhungen ausgeschlossen werden. Diese Ermächtigung soll dem Zweck 

dienen, den Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 

Unternehmen sowie den Erwerb im Einzelnen bestimmter Wirtschaftsgüter gegen 

Gewährung von Aktien der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Praxis hat gezeigt, dass die 

Inhaber attraktiver Akquisitionsobjekte als Gegenleistung für eine Veräußerung häufig die 

Verschaffung von Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangen. Im Einzelfall kann es 

auch aufgrund einer besonderen Interessenlage der Gesellschaft, insbesondere zur 

Schonung der Liquiditätsreserven, geboten sein, dem Verkäufer neue Aktien als 

Gegenleistung für eine bestimmte Sacheinlage anzubieten. Die Möglichkeit, eigene Aktien 

als Akquisitionswährung einzusetzen, gibt der Gesellschaft den notwendigen Spielraum, 

sich bietende Erwerbsgelegenheiten schnell und flexibel auszunutzen. Für derartige 

Maßnahmen muss das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden können. Da 

Akquisitionen meistens kurzfristig erfolgen müssen, können sie in der Regel nicht von der 

einmal im Jahr stattfindenden Hauptversammlung beschlossen werden. Bei einem solchen 

Bezugsrechtsausschluss kommt es zwar zu einer Verringerung der relativen 

Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. Bei 

Einräumung eines Bezugsrechts wären aber solche Akquisitionen in aller Regel nicht 

möglich und die damit für die Gesellschaft und die Aktionäre verbundenen Vorteile in der 



Regel nicht erreichbar. Es bedarf deshalb eines genehmigten Kapitals, auf das der 

Vorstand – mit Zustimmung des Aufsichtsrats – schnell zugreifen kann. Hierfür soll das 

vorgeschlagene Genehmigte Kapital 2009 verwendet werden können. Die Höhe des 

Genehmigten Kapitals 2009 soll sicherstellen, dass auch größere Akquisitionen finanziert 

werden können. Der Vorstand hält nach Abwägung der genannten Umstände auch diesen 

Ausschluss des Bezugsrechts für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für 

angemessen. 

Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von der Ermächtigung gemäß Buchstabe (c) Gebrauch 

gemacht werden soll, bestehen derzeit nicht. Wenn sich solche Möglichkeiten 

konkretisieren, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er hierfür von dem Genehmigten 

Kapital 2009 Gebrauch machen soll. Er wird dies nur dann tun, wenn sich das konkrete 

Vorhaben im Rahmen derjenigen Maßnahmen hält, die in diesem Bericht abstrakt 

umschrieben worden sind und wenn es im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft 

liegt. Nur wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, wird auch der Aufsichtsrat seine 

Zustimmung erteilen. 

Bericht des Vorstands über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2009 

Über die jeweilige Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2009 wird der Vorstand die 

Aktionäre auf der jeweils nächsten darauf folgenden Hauptversammlung informieren und 

insbesondere die Gründe für einen etwaigen Ausschluss des Bezugsrechts näher 

erläutern. 

Im November 2009 

MERIDIO Vermögensverwaltung AG 

Der Vorstand 
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